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Anhang 1 
 
 

Gesetz über den Versorgungsausgleich 
(Versorgungsausgleichsgesetz – VersAusglG) 

 
Vom 3. April 2009 

(BGBl. I S. 700) 
 
geänd. durch Art. 9 d G zur Änd. des SGB IV, zur Errichtung einer Versorgungsausgleichskasse  

und anderer G v. 15. 7. 2009 (BGBl. I S. 1939) 
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Teil 1. Der Versorgungsausgleich 
 
 

Kapitel 1. Allgemeiner Teil 
 

§ 1 Halbteilung der Anrechte 
 
(1) Im Versorgungsausgleich sind die in der Ehezeit erworbenen Anteile von An-

rechten (Ehezeitanteile) jeweils zur Hälfte zwischen den geschiedenen Ehegatten zu 
teilen. 

(2) 1Ausgleichspflichtige Person im Sinne dieses Gesetzes ist diejenige, die einen 
Ehezeitanteil erworben hat. 2 Der ausgleichsberechtigten Person steht die Hälfte des 
Werts des jeweiligen Ehezeitanteils (Ausgleichswert) zu. 

 
§ 2 Auszugleichende Anrechte 

 
(1) Anrechte im Sinne dieses Gesetzes sind im In- oder Ausland bestehende An-

wartschaften auf Versorgungen und Ansprüche auf laufende Versorgungen, insbe-
sondere aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus anderen Regelsicherungs-
systemen wie der Beamtenversorgung oder der berufsständischen Versorgung, aus 
der betrieblichen Altersversorgung oder aus der privaten Alters- und Invaliditäts-
vorsorge. 

(2) Ein Anrecht ist auszugleichen, sofern es 
1. durch Arbeit oder Vermögen geschaffen oder aufrechterhalten worden ist, 
2. der Absicherung im Alter oder bei Invalidität, insbesondere wegen verminderter 

Erwerbsfähigkeit, Berufsunfähigkeit oder Dienstunfähigkeit, dient und 
3. auf eine Rente gerichtet ist; ein Anrecht im Sinne des Betriebsrentengesetzes oder 

des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes ist unabhängig von der Leis-
tungsform auszugleichen. 
(3) Eine Anwartschaft im Sinne dieses Gesetzes liegt auch vor, wenn am Ende der 

Ehezeit eine für das Anrecht maßgebliche Wartezeit, Mindestbeschäftigungszeit, 
Mindestversicherungszeit oder ähnliche zeitliche Voraussetzung noch nicht erfüllt 
ist. 

(4) Ein güterrechtlicher Ausgleich für Anrechte im Sinne dieses Gesetzes findet 
nicht statt. 

 
§ 3 Ehezeit, Ausschluss bei kurzer Ehezeit 

 
(1) Die Ehezeit im Sinne dieses Gesetzes beginnt mit dem ersten Tag des Monats, 

in dem die Ehe geschlossen worden ist; sie endet am letzten Tag des Monats vor Zu-
stellung des Scheidungsantrags. 

(2) In den Versorgungsausgleich sind alle Anrechte einzubeziehen, die in der Ehe-
zeit erworben wurden. 

(3) Bei einer Ehezeit von bis zu drei Jahren findet ein Versorgungsausgleich nur 
statt, wenn ein Ehegatte dies beantragt. 

 
§ 4 Auskunftsansprüche 

 
(1) Die Ehegatten, ihre Hinterbliebenen und Erben sind verpflichtet, einander die 

für den Versorgungsausgleich erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
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(2) Sofern ein Ehegatte, seine Hinterbliebenen oder Erben die erforderlichen Aus-
künfte von dem anderen Ehegatten, dessen Hinterbliebenen oder Erben nicht er-
halten können, haben sie einen entsprechenden Auskunftsanspruch gegen die be-
troffenen Versorgungsträger. 

(3) Versorgungsträger können die erforderlichen Auskünfte von den Ehegatten, 
deren Hinterbliebenen und Erben sowie von den anderen Versorgungsträgern ver-
langen. 

(4) Für die Erteilung der Auskunft gilt § 1605 Abs. 1 Satz 2 und 3 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs entsprechend. 

 
§ 5 Bestimmung von Ehezeitanteil und Ausgleichswert 

 
(1) Der Versorgungsträger berechnet den Ehezeitanteil des Anrechts in Form der 

für das jeweilige Versorgungssystem maßgeblichen Bezugsgröße, insbesondere also 
in Form von Entgeltpunkten, eines Rentenbetrags oder eines Kapitalwerts. 

(2) 1Maßgeblicher Zeitpunkt für die Bewertung ist das Ende der Ehezeit. 
2Rechtliche oder tatsächliche Veränderungen nach dem Ende der Ehezeit, die auf 
den Ehezeitanteil zurückwirken, sind zu berücksichtigen. 

(3) Der Versorgungsträger unterbreitet dem Familiengericht einen Vorschlag für 
die Bestimmung des Ausgleichswerts und, falls es sich dabei nicht um einen Kapi-
talwert handelt, für einen korrespondierenden Kapitalwert nach § 47. 

(4) 1 In Verfahren über Ausgleichsansprüche nach der Scheidung nach den §§ 20 
und 21 oder den §§ 25 und 26 ist grundsätzlich nur der Rentenbetrag zu berechnen. 
2Allgemeine Wertanpassungen des Anrechts sind zu berücksichtigen. 

(5) Die Einzelheiten der Wertermittlung ergeben sich aus den §§ 39 bis 47. 
 
 

Kapitel 2. Ausgleich 
 
 

Abschnitt 1. Vereinbarungen über den Versorgungsausgleich 
 

§ 6 Regelungsbefugnisse der Ehegatten 
 
(1) 1Die Ehegatten können Vereinbarungen über den Versorgungsausgleich schlie-

ßen. 2Sie können ihn insbesondere ganz oder teilweise 
1. in die Regelung der ehelichen Vermögensverhältnisse einbeziehen, 
2. ausschließen sowie 
3. Ausgleichsansprüchen nach der Scheidung gemäß den §§ 20 bis 24 vorbehalten. 

(2) Bestehen keine Wirksamkeits- und Durchsetzungshindernisse, ist das Famili-
engericht an die Vereinbarung gebunden. 

 
§ 7 Besondere formelle Wirksamkeitsvoraussetzungen 

 
(1) Eine Vereinbarung über den Versorgungsausgleich, die vor Rechtskraft der 

Entscheidung über den Wertausgleich bei der Scheidung geschlossen wird, bedarf 
der notariellen Beurkundung. 

(2) § 127 a des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend. 
(3) Für eine Vereinbarung über den Versorgungsausgleich im Rahmen eines Ehe-

vertrags gilt die in § 1410 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestimmte Form. 
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§ 8 Besondere materielle Wirksamkeitsvoraussetzungen 
 
(1) Die Vereinbarung über den Versorgungsausgleich muss einer Inhalts- und Aus-

übungskontrolle standhalten. 
(2) Durch die Vereinbarung können Anrechte nur übertragen oder begründet 

werden, wenn die maßgeblichen Regelungen dies zulassen und die betroffenen Ver-
sorgungsträger zustimmen. 

 

 
Abschnitt 2.Wertausgleich bei der Scheidung 

 
Unterabschnitt 1.Grundsätze des Wertausgleichs bei der Scheidung 

 
§ 9 Rangfolge der Ausgleichsformen, Ausnahmen 

 
(1) Dem Wertausgleich bei der Scheidung unterfallen alle Anrechte, es sei denn, 

die Ehegatten haben den Ausgleich nach den §§ 6 bis 8 geregelt oder die Ausgleichs-
reife der Anrechte nach § 19 fehlt. 

(2) Anrechte sind in der Regel nach den §§ 10 bis 13 intern zu teilen. 
(3) Ein Anrecht ist nur dann nach den §§ 14 bis 17 extern zu teilen, wenn ein Fall 

des § 14 Abs. 2 oder des § 16 Abs. 1 oder Abs. 2 vorliegt. 
(4) Ist die Differenz beiderseitiger Ausgleichswerte von Anrechten gleicher Art ge-

ring oder haben einzelne Anrechte einen geringen Ausgleichswert, ist § 18 anzu-
wenden. 

 
Unterabschnitt 2. Interne Teilung 

 
§ 10 Interne Teilung 

 
(1) Das Familiengericht überträgt für die ausgleichsberechtigte Person zulasten 

des Anrechts der ausgleichspflichtigen Person ein Anrecht in Höhe des Ausgleichs-
werts bei dem Versorgungsträger, bei dem das Anrecht der ausgleichspflichtigen Per-
son besteht (interne Teilung). 

(2) 1Sofern nach der internen Teilung durch das Familiengericht für beide Ehegat-
ten Anrechte gleicher Art bei demselben Versorgungsträger auszugleichen sind, voll-
zieht dieser den Ausgleich nur in Höhe des Wertunterschieds nach Verrechnung. 
2Satz 1 gilt entsprechend, wenn verschiedene Versorgungsträger zuständig sind und 
Vereinbarungen zwischen ihnen eine Verrechnung vorsehen. 

(3) Maßgeblich sind die Regelungen über das auszugleichende und das zu über-
tragende Anrecht. 

 
§ 11 Anforderungen an die interne Teilung 

 
(1) 1Die interne Teilung muss die gleichwertige Teilhabe der Ehegatten an den in 

der Ehezeit erworbenen Anrechten sicherstellen. 2Dies ist gewährleistet, wenn im 
Vergleich zum Anrecht der ausgleichspflichtigen Person 
1. für die ausgleichsberechtigte Person ein eigenständiges und entsprechend gesi-

chertes Anrecht übertragen wird, 
2. ein Anrecht in Höhe des Ausgleichswerts mit vergleichbarer Wertentwicklung 

entsteht und 
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3. der gleiche Risikoschutz gewährt wird; der Versorgungsträger kann den Risiko-
schutz auf eine Altersversorgung beschränken, wenn er für das nicht abgesicherte 
Risiko einen zusätzlichen Ausgleich bei der Altersversorgung schafft. 
(2) Für das Anrecht der ausgleichsberechtigten Person gelten die Regelungen über 

das Anrecht der ausgleichspflichtigen Person entsprechend, soweit nicht besondere 
Regelungen für den Versorgungsausgleich bestehen. 

 
§ 12 Rechtsfolge der internen Teilung von Betriebsrenten 

 
Gilt für das auszugleichende Anrecht das Betriebsrentengesetz, so erlangt die aus-

gleichsberechtigte Person mit der Übertragung des Anrechts die Stellung eines aus-
geschiedenen Arbeitnehmers im Sinne des Betriebsrentengesetzes. 

 
§ 13 Teilungskosten des Versorgungsträgers 

 
Der Versorgungsträger kann die bei der internen Teilung entstehenden Kosten je-

weils hälftig mit den Anrechten beider Ehegatten verrechnen, soweit sie angemessen 
sind. 

 
Unterabschnitt 3. Externe Teilung 

 
§ 14 Externe Teilung 

 
(1) Das Familiengericht begründet für die ausgleichsberechtigte Person zulasten 

des Anrechts der ausgleichspflichtigen Person ein Anrecht in Höhe des Ausgleichs-
werts bei einem anderen Versorgungsträger als demjenigen, bei dem das Anrecht der 
ausgleichspflichtigen Person besteht (externe Teilung). 

(2) Eine externe Teilung ist nur durchzuführen, wenn 
1. die ausgleichsberechtigte Person und der Versorgungsträger der ausgleichspflich-

tigen Person eine externe Teilung vereinbaren oder 
2. der Versorgungsträger der ausgleichspflichtigen Person eine externe Teilung ver-

langt und der Ausgleichswert am Ende der Ehezeit bei einem Rentenbetrag als 
maßgeblicher Bezugsgröße höchstens 2 Prozent, in allen anderen Fällen als Kapi-
talwert höchstens 240 Prozent der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch beträgt. 
(3) § 10 Abs. 3 gilt entsprechend. 
(4) Der Versorgungsträger der ausgleichspflichtigen Person hat den Ausgleichs-

wert als Kapitalbetrag an den Versorgungsträger der ausgleichsberechtigten Person 
zu zahlen. 

(5) Eine externe Teilung ist unzulässig, wenn ein Anrecht durch Beitragszahlung 
nicht mehr begründet werden kann. 

 
§ 15 Wahlrecht hinsichtlich der Zielversorgung 

 
(1) Die ausgleichsberechtigte Person kann bei der externen Teilung wählen, ob ein 

für sie bestehendes Anrecht ausgebaut oder ein neues Anrecht begründet werden 
soll. 

(2) Die gewählte Zielversorgung muss eine angemessene Versorgung gewährleis-
ten. 

(3) Die Zahlung des Kapitalbetrags nach § 14 Abs. 4 an die gewählte Zielversor-
gung darf nicht zu steuerpflichtigen Einnahmen oder zu einer schädlichen Verwen-


